
—e VI I111116 8UlErmächtigung nicht geben Ein Generalvikar beſitzt
Der Kanzleidirektor kann aber auf Grund einer allgemeinen Vollmacht
die Beſtellung des Kanonikus Johannes im Sinne des can. 465, 85
und zum interimiſtiſchen Stellvertreter genehmigen, wodurch derſelbe
die Trauungsvollmacht erhält (vgl Cꝗ

— 451, 2 n. 2). Nach der Ent⸗
ſcheidung der Interpretation vom *  uli 1922 Cbã AP Sedis XIV.

rei auch eine ſtillſchweigende Beſtätigung des pfarrlichen Stell
vertreters aus, wenn nur die Stellvertretang dem Ordinariat mitgeteiltund keine Einſprache erhoben wurde.

Graz V  rof Dr Haring.
Ausländiſche Todeserklärung.) Die Eliſabeth ring

eine ſtaatliche tſchechoſlowakiſche Todeserklärung thre Mannes bei und
will daraufhin In Oeſterreich eine Ehe ſchließen Darf der Pfarrer mit
dem obtumen ſich begnügen? Kirchlicherſeits iſt jedenfalls eine eigene
Todeserklärung no  18, da die 1 nicht unter allen Umſtänden
die ſtaatliche Auffaſſung El Und ſtaatlicherſeits? Die ſteiermärkiſche
Landesregierung ertlarte In einem konkreten Falle, daß von der 1  L
lediglich das ausländiſche Ehefähigkeitszeugnis 3¹ verlangen ſei Hiemit

ſtaatlicherſeits anerkannt.wird ndirekt die auslländiſche Todeserklärung
raz Prof Dr H Haring.(Gymnaſialſtudien m Ordensgenoſſenſchaften.) In eine

Ordensgenof enſchaft war ern ſogenannter „Spätberuf“ eingetreten.
erſelbe war vom Kaplan ſeiner Heimat bis zur vierten Gymnaſial⸗
klaſſe ausſchließlich vorbereitet worden. Hierauf folgte ſeine Aufnahme
In das oviziat. Kürzlich nun behauptete ein Religioſe, die Auf
nahme ſei ungültig, weil in den Declarationes circa Articulum sextum
decreti „Auetis admodum“, die von 1u September
herausgegeben wurden,!) für die Ufnahme Wi das ovizia erlang
werde, daß jemand die vierte Gymnaſialklaſſe abſolviert Aben müſſe,
und eil zugleich rklärt werde, daß rivate Studien nicht genügen
Deshalb wendet ſich der ere die Linzer Quartalſchrift mit der
Anfrage, ob die genannten Deklarationen noch 3u Recht be⸗
ſtehen

mne allg emeine Antwort auf die geſtellte Frage gibt Call 6,
In welchem ES el daß die Geſetze, 2 bis jetzt galten, aber weder
explicite noch implicite Im Kodex enthalten ſind, ihre verpflichtende
Kraft verloren aben, abgeſehen einigen Wutzmahiten die aber hier
nicht un Betracht kommen.

Praktiſch re ſich un die ganze Schwierigkeit die rage, ob
das genannte Dekret implicite Im CV enthalten ſei Es
nicht Autoren, die letztere behaupten unter Berufung auf Cd.  2 589,

„Religiosi IN inferioribus disciplinis rite instructi, IN philosophiae
studia Saltem Per bhiennium t Sacrae theologiae Saltem Der quadrien-
nium, doctrinae Thomae inhaerentes N normam CalI. 1366, § 2,
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